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aufgeführten Produkte werden aufgrund der nachstehenden all-
gemeinen Bedingungen ausgeführt. Durch Unterzeichnung der 
entsprechenden Rapporte anerkennt der Lieferant oder Bezüger 
die Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen. Abweichende 
Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vorgängig schriftlich 
vereinbart wurden.

Annahme- und Liefervorbehalt
Die Annahme von Material und die Lieferung von Material 
bleiben im Einzelfall vorbehalten.

Volumen, Gewicht und Materialkategorie
Das massgebende Volumen bzw. Gewicht des Materials und 
die Materialkategorie werden verbindlich auf der Annahme- 
bzw. Abgabestelle gemessen und festgehalten.

Verantwortung des Anlieferers
Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur 
das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässiges 
Material angeliefert wird.
Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine  
visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch 
deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde. 
Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport falsch 
deklarierten oder unzulässigen Materials gehen zu Lasten des 
Anlieferers.

Verantwortung des Lieferanten
Der Lieferant garantiert die vereinbarte Materialkategorie 
und Qualität des gelieferten Materials. Beanstandungen zur 
Materialkategorie, Qualität und/oder Menge des gelieferten 
Materials sind beim Beladen geltend zu machen, spätestens 
aber vor Verwendung des Materials. Sie sind dem Lieferanten 
schriftlich anzuzeigen. Bei begründeten Beanstandungen kann 
der Lieferant Ersatz- oder Nachlieferung leisten.

Einbauvorschriften
Der Kunde erklärt die kantonalen Einbauvorschriften für Recyc-
lingmaterial zu kennen und die Materialien dement sprechend 
einzubauen.

Definition und Erläuterungen

Betonabbruch
Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vor-
gängig abzutrennen. Andernfalls wird bei vorstehenden Ar-
mierungseisen für das Abtrennen und Entsorgen ein Zuschlag 
verrechnet.

Mischabbruch
Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen 
Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein,- Kalk-
sandstein- und Natursteinmauerwerk; insbesondere aus dem 
organisierten Rückbau.
Als Leichtstoffanteile gelten unter anderem Holz-, Papier-,  
Plastik- und Isoliermaterialien.

Holz und Bausperrgut
Unter Holz ist sauberes Holz ohne Beschläge zu verstehen. 
Unter Bausperrgut fallen alle Materialien, die keiner der vor-
gängig aufgeführten Gruppen zugeteilt werden können. Dazu 
zählen insbesondere Lieferungen, welche vorwiegend aus den 
nachfolgenden Materialien bestehen: Matratzen, Teppiche, 
Isoliermaterialien, Plastik, Dachpappe, Fensterflügel, PVC- und 
Geberitrohre etc.

Transporte
Auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Für den Transport 
mit 2-Achser werden mindestens 5 m³, mit 4-Achser mindestens 
10 m³ Kies/Sand verrechnet. Wartezeiten auf der Baustelle 
über 15 Minuten werden verrechnet. Allfällige Regietransporte 
gemäss den gültigen ASTAG-Tarifen.

Preise
Die Preise sind fest. Allfällige Preisanpassungen als Folge  
wesentlicher Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder 
tatsächlicher Verhältnisse, werden schriftlich angezeigt.

Zahlungsbedingungen
30 Tage netto.
Nach 30 Tagen wird ein Verzugszins von 7% verrechnet.
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Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Men-
ge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliess-
lich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. 
Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen 
sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. 
Die Produkte werden überwacht und zertifziert soweit in der 
Norm gefordert.
Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Liefer-
werk, rechtzeitige und sachlich begründete Mangelrüge vor-
ausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, 
wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen ange- 
messenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht 
vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, 
jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.
Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeig-
nete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. 
Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung 
des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausge-
schlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund 
mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung 
verwendet wird.
Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel 
über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden 
ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung 
für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausge-
schlossen.

Mengen
Für Schüttdichte (t/m3) und Liefermenge (t) sind die Messungen 
im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo 
das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m3 
aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schütt-
dichte und Feuchtigkeit.

Lademenge
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauf-
feure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

Zufahrt
Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des 
Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige 
Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen 
wird jede Haftung abgelehnt.

Termine
Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten 
und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Liefer-
werk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten 
Materials.

Reklamationen
Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und 
allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Ma-
terials anzubringen.

Materialuntersuchungen
Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche 
Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechen-
den Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des 
Auftraggebers. 
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Die Materialabgabe erfolgt ab 06.30 Uhr bis 17.00 Uhr. 
Vorbestellungen haben Vorrang.
Das Betonwerk garantiert für die Zusammensetzung des Betons 
gemäss Lieferschein.
Die Lieferung ist aufgrund des Lieferscheines beim Eintreffen 
des Betons auf der Baustelle sofort zu überprüfen. Beanstan-
dungen aller Art, sowohl hinsichtlich der Menge als auch von 
der Beschaffenheit, werden nur entgegengenommen, wenn 
sie sofort nach Eintreffen des Betons auf der Baustelle geltend 
gemacht werden. Sofern die Lieferung bestellungskonform aus-
geführt wurde, wird jede Haftung abgelehnt. Beanstandungen 
entbinden nicht von der Zahlungspfllicht.
Der Beton muss vor Abbindebeginn fertig verarbeitet wer-
den.
Für Lieferungsunterbrüche infolge Betriebsstörungen der An-
lage, wie auch für Verzögerung bei Stossbetrieb, wird kein 
Schadenersatz bezahlt.
Zusatzmittel für Abbindeverzögerungen und den Frostschutz 
werden gemäss Preisliste separat verrechnet. Ausserordentlich 
lange Verzögerungszeiten bedingen Vorversuche. Diese wer-
den nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Garantie
Für Qualitätseinbussen des Betons durch unkontrollierte Was-
serbeigaben und mangelndem Schutz vor Witterungseinflüssen 
auf dem Transport oder auf der Baustelle sowie durch zeitliche 
Verzögerungen auf dem Transport oder beim Einbringen lehnt 
das Lieferwerk jede Verantwortung ab.

Prüfkriterien
Neben den in den «Allgemeinen Lieferbedingungen des FSKB» 
aufgeführten Qualitätsgarantien gelten für die unter «Beton mit 
besonderen Eigenschaften» aufgeführten Sorten nachfolgende 
Prüfkriterien:

Wasserundurchlässiger Beton: 
Wasserleitfähigkeit
qw #10 g/m²h, d=200 mm
SIA 262/1, Anhang A

Wassereindringung unter Druck 
EN 12390-8
Max. Wassereindringung 50 mm

In der Regel gewährleistet ein Beton mit qw #10 g/m²h bei 
nicht drückendem Wasser und einer Lufttemperatur im Raum von 
mindestens 15°C trockene Innenwände und wird als was ser-
undurchlässig beurteilt.

Frost-/Frosttausalzbeständiger Beton: 
Porenanalyse SN 640 461b
WFT-P$ 50 %
Gefügeindex besser als –10

Preisumfang
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive allfälliger 
Zusatzmittel und Zusatzstoffe zur Erzielung der angegebenen 
Steuer- und Zielgrössen wie Konsistenzbereich, Druckfestigkeit 
und besondere Eigenschaften.

Zuschläge zu den Normalpreisen
Betonzusatzmittel werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des 
Bezügers beigemischt.
Die Zusatzmittel selbst werden nach Ergebnis in Rechnung 
gestellt.
Spezialzement auf Anfrage.
Für Betonbezüge zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr  
Fr. 40.–/Stunde.
Heizung der Anlagen bei tiefen Aussen- und Materialtempe-
raturen sowie vom 15. November bis 15. März Fr. 10.–/m³.

Betonumschlaggeräte
Betonumschlaggeräte werden mietweise den eigenen Kunden 
zur Verfügung gestellt. Der Transport und die Reinigung sind 
Sache des Mieters.
Bei Unterlassung erfolgt die Reinigung durch den Vermieter. 
Die Kosten werden nach Aufwand verrechnet.
Für Schäden, die aus der Benützung oder dem Transport von 
Betonumschlaggeräten entstehen können, haftet der Mieter.
Der Mieter trägt die Verantwortung gegenüber seinem Personal 
und Dritten für alle im Zusammenhang mit der Installation und 
dem Gebrauch der Mietgeräte allfällig verursachten Personen- 
oder Sachschäden.

Mietgebühr
pro angefangenen Tag Fr.   25.–
pro Monat Fr. 500.–

Transporte
Auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Für den Transport 
mit 2-Achser werden mindestens 3½ m³, mit 4-Achser mindes-
tens 6 m³ Fertigbeton verrechnet. Wartezeiten auf der Baustelle 
über 15 Minuten werden verrechnet. Allfällige Regietransporte 
gemäss den gültigen ASTAG-Tarifen.

Preise
Die Preise sind fest. Allfällige Preisanpassungen als Folge 
wesentlicher Änderungen von Gesetzen, Verordnungen oder 
tatsächlicher Verhältnisse, werden schriftlich angezeigt.

Zahlungen
30 Tage netto.
Nach 30 Tagen wird ein Verzugszins von 7% verrechnet.
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Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden auf Grund der 
nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. 
Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültig-
keit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind 
nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden 
sind. 
Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität 
des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung 
zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von 
Be ton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprü-
fungen gelten die in der Norm SIA 262/1 aufgeführten Prüf-
normen.
 
 
Preislisten und Offerten
Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere 
Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunterneh-
mer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis 
auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger 
Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund 
dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit 
von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Verein-
barungen auf 6 Monate beschränkt.
Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne 
MWSt. Die m3-Preise beziehen sich auf 1 m3 verarbeiteten Be-
ton.
Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb 
der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen 
ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung 
und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung 
franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Trans-
portpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg 
und die umgehende Betonübernahme durch den Besteller. Zu-
sätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal kann extra be-
rechnet werden.
Während der Wintermonate vom 1. Dezember bis Ende Feb ruar 
kann ein Zuschlag verrechnet werden. In Regionen mit extremen 
Witterungsverhältnissen, wie z.B. Bergregionen, kann in der 
Preisliste eine andere Zeitspanne festgelegt werden.
  
 
Auftragserteilung und Auftragsannahme
Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt wer-
den. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. 
Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezi-
fische Angaben über Betonsorte (gemäss massgebender Norm 
SIA 262), Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, 
Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsab rufe 
werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglich-
keit angenommen.
Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaf-
ten verlangt, so sind die Eigenschaften nach SN EN 206-1 oder 
die NPK-Betonsorte anzugeben.
Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammenset-
zung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit 
zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei 
Beton nach Zusammensetzung garantiert das Lieferwerk aus-
schliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung 
im Rahmen der von der SN EN 206-1 festgelegten Toleran-
zen.
Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen 
vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Vorversuche 

notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, 
durch den Auftraggeber zu übernehmen.
 
 
Zusätze
Die Zumischung von Betonzusätzen ist in Bezug auf die Wahl 
von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonlieferwerks. 
Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Bestel-
ler verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung 
garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten 
Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Aus-
wirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Beton-
werk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags 
berechtigt.
Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 
erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des 
Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten 
Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.
 
 
Lieferung
Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen 
allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben 
Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren 
Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinende-
fekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt 
unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemel-
det und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch 
andere Werke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren 
direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet 
werden. Der Bezüger ist gehalten, allfällige Verspätungen in 
der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Un-
terlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Material-
verderb und andere Verzugsfolgen.
 
 
Garantie
Das Betonlieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer 
Menge und Qualität. Massgebend für den Nachweis der Be-
tonqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 des Betons 
und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines 
Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörper. Für Farb-
gleichheit des gelieferten Betons wird nur aufgrund einer 
diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.
Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk, 
rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, 
beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn das 
Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen 
Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für 
Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bau-
werken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schä den 
nachweisbar auf mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurück-
geführt werden müssen, und ferner der Besteller für den einge-
tretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere 
direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedun-
gen.

Mängelrüge
Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, 
ob 
a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung über-

einstimmt
b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist
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auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des 
Betons auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, 
damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prü fen kann, 
nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung 
anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, 
müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen 
seitens des Bezügers hinsichtlich der Qualität des gelieferten 
Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, 
so ist der Bezüger zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch 
eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu 
geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser 
Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probe-
entnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den 
Vorschriften der Norm SN EN 206-1 vorgenommen und die 
Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt 
worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berech-
tigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten. Andern-
falls sind sie vom Besteller zu tragen.

Zahlungsbedingungen
Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten 
wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schrift-
 liche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerk-
ten Zahlungsbedingungen. 
Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Suk-
zessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugs-
unterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfakturierungen vor. 
Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht 
zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lie-
ferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Beton-
werk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.
 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko 
Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beur-
teilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen 
Gerichte zuständig.


